
Rso

-Yoon Shin, den Präsidenten der Arbeitsgruppe 

„Finanzielle Maßnahmen“, gemäß Regel 39 seiner vorläufigen Geschäftsordnung zur Teilnahme einzuladen. 

 

Resolution 2253 (2015) 

vom 17. Dezember 2015 

 Der Sicherheitsrat, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999, 1333 (2000) vom 19. De-

zember 2000, 1363 (2001) vom 30. Juli 2001, 1373 (2001) vom 28. September 2001, 1390 (2002) vom 

16. Januar 2002, 1452 (2002) vom 20. Dezember 2002, 1455 (2003) vom 17. Januar 2003, 1526 (2004) vom 

30. Januar 2004, 1566 (2004) vom 8. Oktober 2004, 1617 (2005) vom 29. Juli 2005, 1624 (2005) vom 

14. September 2005, 1699 (2006) vom 8. August 2006, 1730 (2006) vom 19. Dezember 2006, 1735 (2006) 

vom 22. Dezember 2006, 1822 (2008) vom 30. Juni 2008, 1904 (2009) vom 17. Dezember 2009, 1988 (2011) 

und 1989 (2011) vom 17. Juni 2011, 2083 (2012) vom 17. Dezember 2012, 2133 (2014) vom 27. Januar 

2014, 2170 (2014) vom 15. August 2014, 2178 (2014) vom 24. September 2014, 2195 (2014) vom 19. De-
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weitere Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen, die den in Ziffer 2 genannten Maßnahmen un-

terliegen sollen, ermitteln und zur Aufnahme in diese Liste benennen, 

 den Ausschuss des Sicherheitsrats nach den Resolutionen 1267 (1999) und 1989 (2011) („Ausschuss“) 

daran erinnernd, Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen, die die in dieser Resolution festge-

legten Listungskriterien nicht mehr erfüllen, rasch und je nach den Umständen des Einzelfalls von der Liste 
zu streichen, unter Begrüßung der Verbesserungen der Verfahren des Ausschusses und des Formats der ISIL 

(Daesh)- und Al-Qaida-Sanktionsliste, seine Absicht bekundend, auch künftig Anstrengungen zu unterneh-

men, um sicherzustellen, dass die Verfahren fair und klar sind, und in der Erkenntnis, dass Maßnahmen, die 

von den Mitgliedstaaten nach Ziffer 2 durchgeführt wurden, rechtlich und auf andere Weise angefochten 

worden sind, 

 in der Erkenntnis, wie wichtig es ist, die Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des Terro-

rismus und der Terrorismusfinanzierung auszubauen, 

 unter erneuter Begrüßung der Einrichtung des Büros der Ombudsperson gemäß Resolution 1904 (2009) 

und der Ausweitung des Mandats der Ombudsperson in den Resolutionen 1989 (2011), 2083 (2012) und 2161 

(2014), Kenntnis nehmend von dem bedeutenden Beitrag des Büros im Hinblick auf zusätzliche Fairness und 

Transparenz und unter Hinweis auf die feste Entschlossenheit des Rates, zu gewährleisten, dass das Büro in 

der Lage ist, seine Rolle im Einklang mit seinem Mandat weiter wirksam und unabhängig wahrzunehmen, 

 unter Begrüßung der Halbjahresberichte der Ombudsperson an den Rat, einschließlich der am 21. Ja-

nuar322 und 21. Juli 2011323, 20. Januar324 und 30. Juli 2012325, 31. Januar326 und 31. Juli 2013327, 31. Ja-

nuar328 und 31. Juli 2014329 und 2. Februar 2015330 vorgelegten Berichte, 

 sowie unter Begrüßung der laufenden Zusammenarbeit zwischen dem Ausschuss und der Internationa-

len Kriminalpolizeilichen Organisation (INTERPOL), dem Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und 

Verbrechensbekämpfung, insbesondere in Bezug auf technische Hilfe und Kapazitätsaufbau, und allen ande-

ren Organen der Vereinten Nationen und nachdrücklich dazu anregend, weiter mit dem Arbeitsstab Terroris-

musbekämpfung zusammenzuwirken, um die Gesamtkoordinierung und -kohärenz der Maßnahmen des Sys-

tems der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung zu gewährleisten, 

 unter Hinweis auf seine Resolutionen 2133 (2014) und 2199 (2015), in denen er die Entführungen und 

Geiselnahmen, die von terroristischen Gruppen gleichviel zu welchem Zweck, so etwa zur Beschaffung von 
Mitteln oder zur Erlangung von politischen Zugeständnissen, begangen wurden, nachdrücklich verurteilte, 

mit dem Ausdruck seiner Entschlossenheit, von terroristischen Gruppen begangene Entführungen und Gei-

selnahmen zu verhüten und die sichere Freilassung von Geiseln ohne Lösegeldzahlungen oder politische 

Zugeständnisse zu erwirken, im Einklang mit dem anwendbaren Völkerrecht, mit der erneuten Aufforderung 

an alle Mitgliedstaaten, zu verhindern, dass Terroristen unmittelbar oder mittelbar von Lösegeldzahlungen 

oder politischen Zugeständnissen profitieren, und die sichere Freilassung von Geiseln zu erwirken, und be-

grüßend, dass das Globale Forum Terrorismusbekämpfung im September 2015 das Addendum zum Memo-

randum von Algier über bewährte Verfahren zur Verhütung von Entführungen zur Erpressung von Lösegeld 

durch Terroristen und zur Beseitigung der damit verbundenen Vorteile gebilligt hat, 

 in ernster Besorgnis darüber, dass ISIL, Al-Qaida und mit ihnen verbundene Personen, Gruppen, Un-

ternehmen und Einrichtungen in einigen Fällen weiter von ihrer Beteiligung an der grenzüberschreitenden 

_______________ 

322 Siehe S/2011/29. 

323 Siehe S/2011/447. 

324 Siehe S/2012/49. 

325 Siehe S/2012/590. 

326 Siehe S/2013/71. 

327 Siehe S/2013/452. 

328 Siehe S/2014/73. 

329 Siehe S/2014/553. 

330 Siehe S/2015/80. 
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(2006) geänderten und den in den nachstehenden Ziffern 10, 74 und 75 festgelegten Ausnahmeregelungen 

zur Verfügung gestellt werden dürfen; 

 8. bekräftigt, dass die Bestimmungen in Ziffer 2 a) auch auf die Zahlung von Lösegeldern an Perso-

nen, Gruppen, Unternehmen oder Einrichtungen auf der ISIL (Daesh)- und Al-Qaida-Sanktionsliste Anwen-

dung finden, gleichviel wie oder von wem das Lösegeld gezahlt wird; 

 9. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten Einzahlungen auf nach Ziffer 2 eingefrorene Konten zuguns-

ten der auf der Liste stehenden Personen, Gruppen, Unternehmen oder Einrichtungen gestatten können, mit 

der Maßgabe, dass diese Einzahlungen weiter den Bestimmungen in Ziffer 2 unterliegen und eingefroren 

werden; 

 10. 
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Al-Qaida und den mit ihnen verbundenen Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen durchgeführt 

werden, finanzieren, unterstützen oder erleichtern; 

 15. bekundet seine zunehmende Besorgnis darüber, dass die Resolutionen 1267 (1999), 1989 (2011) 

und 2199 (2015) nicht durchgeführt werden, insbesondere dass die Mitgliedstaaten dem Ausschuss ungenü-

gend über die Maßnahmen Bericht erstatten, die sie ergriffen haben, um den Bestimmungen dieser Resolu-
tionen nachzukommen, fordert die Mitgliedstaaten auf, die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung ihrer 

Verpflichtung nach Ziffer 12 der Resolution 2199 (2015) zu ergreifen, dem Ausschuss über jeden in ihrem 

Hoheitsgebiet unterbundenen Transfer von Erdöl, Erdölprodukten, modularen Raffinerien und dazugehöri-

gem Material, deren Empfänger oder Sender ISIL oder die Al-Nusra-Front ist, Bericht zu erstatten, und for-

dert die Mitgliedstaaten auf, auch über unterbundene Transfers von Antiquitäten sowie über das Ergebnis der 

Verfahren, die infolge solcher Aktivitäten gegen Personen und Einrichtungen eingeleitet wurden, Bericht zu 

erstatten; 

 16. fordert alle Mitgliedstaaten mit großem Nachdruck auf, die umfassenden internationalen Normen 

anzuwenden, die in den von der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen“ überarbeiteten Vierzig Empfeh-

lungen zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus und Proliferation enthalten 

sind, insbesondere die Empfehlung 6 zu zielgerichteten finanziellen Sanktionen im Zusammenhang mit dem 

Terrorismus und der Terrorismusfinanzierung; die Elemente in dem Auslegungsvermerk der Arbeitsgruppe 
zur Empfehlung 6 anzuwenden, mit dem Endziel, Terroristen wirksam daran zu hindern, Gelder aufzubrin-

gen, zu bewegen und zu verwenden, im Einklang mit den Zielen des Unmittelbaren Ergebnisses 10 der Me-

thodologie der Arbeitsgruppe; unter anderem von den damit zusammenhängenden bewährten Verfahren für 

die wirksame Durchführung zielgerichteter finanzieller Sanktionen im Zusammenhang mit dem Terrorismus 

und der Terrorismusfinanzierung und von der Notwendigkeit Kenntnis zu nehmen, über geeignete Rechts-

grundlagen und -verfahren zu verfügen, um zielgerichtete finanzielle Sanktionen anwenden und durchsetzen 

zu können, unabhängig vom Vorliegen eines Strafverfahrens; und ein Beweismaß anzuwenden, das das Vor-

liegen „angemessener Gründe“ oder einer „angemessenen Grundlage“ sowie die Fähigkeit vorsieht, mög-

lichst viele Informationen aus allen einschlägigen Quellen zu sammeln oder einzuholen; 

 17. begrüßt die neueren Berichte der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen“ über die Finanzierung 

der Terrororganisation ISIL (veröffentlicht im Februar 2015) und über neue Risiken im Zusammenhang mit 
der Terrorismusfinanzierung (veröffentlicht im Oktober 2015), die eine Erörterung der Bedrohung durch ISIL 

enthalten, begrüßt außerdem die Klarstellungen der Arbeitsgruppe zu dem Auslegungsvermerk zu Empfeh-

lung 5 über die Unterstrafestellung der Terrorismusfinanzierung mit dem Ziel, das entsprechende Element 

der Resolution 2178 (2014) aufzunehmen, spezifisch die Klarstellung, dass Terrorismusfinanzierung auch 

die Finanzierung der Reisen von Personen einschließt, die in einen Staat reisen oder zu reisen versuchen, der 

nicht der Staat ihrer Ansässigkeit oder Staatsangehörigkeit ist, um terroristische Handlungen zu begehen, zu 

planen, vorzubereiten oder sich daran zu beteiligen oder Terroristen auszubilden oder sich zu Terroristen 

ausbilden zu lassen, und hebt hervor, dass die Empfehlung 5 der Arbeitsgruppe auf die Finanzierung terro-

ristischer Organisationen oder einzelner Terroristen zu jedem Zweck, unter anderem zum Zweck der Anwer-

bung, Ausbildung oder Reise, Anwendung findet, selbst wenn keine Verbindung zu einer konkreten terroris-

tischen Handlung vorliegt; 

 18. legt der Arbeitsgruppe „Finanzielle Maßnahmen“ nahe, weitere Anstrengungen zur vorrangigen 
Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung zu unternehmen und vor allem diejenigen Mitgliedstaaten zu er-
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auf der Liste stehenden Personen, Gruppen, Unternehmen und Einrichtungen Besondere Ausschreibungen 

der INTERPOL und des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen vorliegen, und weist ferner das Sekretariat 

an, mit Unterstützung des Überwachungsteams das vom Ausschuss genehmigte Datenmodell zu erstellen und 

zu verwalten, mit dem Ziel, es bis Juni 2017 fertigzustellen, und ersucht den Generalsekretär, diesbezüglich 

zusätzliche Ressourcen bereitzustellen; 

 49. weist den Ausschuss außerdem an, mit Unterstützung des Überwachungsteams und in Abstim-

mung mit den jeweiligen vorschlagenden Staaten gleichzeitig mit der Aufnahme eines Namens in die ISIL 

(Daesh)- und Al-Qaida-Sanktionsliste auf der Website des Ausschusses eine möglichst detaillierte und genaue 

Zusammenfassung der Gründe für die Aufnahme des Eintrags sowie zusätzliche sachdienliche Informationen 

zu veröffentlichen; 

 50. legt den Mitgliedstaaten und den zuständigen internationalen Organisationen und Organen nahe, 

den Ausschuss über alle einschlägigen Gerichtsentscheidungen und -verfahren zu unterrichten, damit er sie 

berücksichtigen kann, wenn er den jeweiligen Eintrag überprüft oder eine Zusammenfassung der Gründe für 

die Aufnahme in die Liste aktualisiert; 

 51. fordert alle Mitglieder des Ausschusses und des Überwachungsteams auf
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 73. bestätigt, dass das Sekretariat innerhalb von drei Tagen nach der Streichung eines Namens von 

der ISIL (Daesh)- und Al-Qaida-Sanktionsliste die Ständige Vertretung des Staates oder der Staaten der An-

sässigkeit, der Staatsangehörigkeit beziehungsweise -zugehörigkeit, des Aufenthalts- beziehungsweise 

Standorts oder der Gründung (soweit dies bekannt ist) benachrichtigt, und erinnert an seinen Beschluss, dass 

die Staaten, die eine solche Benachrichtigung erhalten, im Einklang mit ihren innerstaatlichen Rechtsvor-
schriften und Gepflogenheiten Maßnahmen ergreifen, um die betreffenden Personen, Gruppen, Unternehmen 

oder Einrichtungen rasch von der Streichung von der Liste zu benachrichtigen oder darüber zu informieren; 

 74. bekräftigt, dass die Ombudsperson in Fällen, in denen sie nicht in der Lage ist, einen Antragsteller 

im Staat seiner Ansässigkeit zu befragen, den Ausschuss mit Zustimmung des Antragstellers ersuchen kann, 

die Gewährung von Ausnahmen von dem Einfrieren von Vermögenswerten und dem Reiseverbot nach Zif-

fer 2 a) beziehungsweise b) zu erwägen und dem Antragsteller auf dessen eigene Kosten die Reise in einen 

anderen Staat zu gestatten, die allein dem Zweck der Befragung durch die Ombudsperson dient und höchstens 

so lange dauern darf, wie es für die Teilnahme an der Befragung erforderlich ist, mit der Maßgabe, dass kein 

Durchreise- oder Zielstaat einen Einwand gegen diese Reise erhebt, und weist den Ausschuss ferner an, die 

Ombudsperson von seinem Beschluss zu benachrichtigen; 

 

Ausnahmen/Anlaufstelle 

 75. erinnert daran, dass die in Ziffer 2 beschriebenen Maßnahmen zur Einfrierung von Vermögens-

werten nicht für Gelder und andere finanzielle Vermögenswerte oder wirtschaftliche Ressourcen gelten, die 

nach Feststellung des Ausschusses 

 a) für grundlegende Ausgaben erforderlich sind, namentlich für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, 

Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien 

und Gebühren öffentlicher Versorgungsunternehmen, oder ausschließlich der Bezahlung angemessener Ho-

norare und der Rückerstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bereitstellung rechtlicher Dienste 

oder der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung einge-

frorener Gelder oder anderer finanzieller Vermögenswerte oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen, nachdem 

die Absicht mitgeteilt wurde, den Zugang zu diesen Geldern zu genehmigen, und der Ausschuss innerhalb 

von drei Arbeitstagen nach einer solchen Mitteilung keine ablehnende Entscheidung getroffen hat; 

 b) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, das heißt solche, die keine grundlegenden Aus-
gaben sind, nachdem die Absicht mitgeteilt wurde, die Freigabe dieser Gelder zu genehmigen, und der Aus-

schuss innerhalb von fünf Arbeitstagen nach einer solchen Mitteilung dem Antrag stattgegeben hat; 

 76. bekräftigt, dass die in Resolution 1730 (2006) eingerichtete Anlaufstelle befugt ist, 

 

�E ��
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 91. weist das Überwachungsteam an, in seinen in Anlage I Buchstabe a) genannten umfassenden, un-
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bereiche und Überschneidungen zu ermitteln und die konkrete Koordinierung zwischen den drei Ausschüs-

sen, einschließlich in der Berichterstattung, erleichtern zu helfen; 

 g) an allen einschlägigen Aktivitäten im Rahmen der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen 

zur Bekämpfung des Terrorismus331 aktiv mitzuwirken und diese zu unterstützen, einschließlich im Rahmen 
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zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass für alle auf der Liste stehenden Personen, Gruppen, Unter-

nehmen und Einrichtungen Besondere Ausschreibungen vorliegen, und ferner nach Bedarf mit der 

INTERPOL zusammenzuarbeiten, um mögliche oder bestätigte Fälle von falscher oder irrtümlicher Identifi-

zierung zu behandeln, mit dem Ziel, dem Ausschuss diese Fälle zu melden und etwaige Empfehlungen ab-

zugeben; 

 bb) anderen Nebenorganen des Sicherheitsrats und deren Sachverständigengruppen auf Ersuchen da-

bei behilflich zu sein, ihre Zusammenarbeit mit der INTERPOL zu verstärken, wie in Resolution 1699 (2006) 

vorgesehen, und in Konsultation mit dem Sekretariat das Format aller Sanktionslisten der Vereinen Nationen 

und der Konsolidierten Sanktionsliste zu vereinheitlichen, um nationalen Behörden deren Verwendung zu 

erleichtern; 

 cc) dem Ausschuss regelmäßig oder auf dessen Ersuchen im Rahmen mündlicher und/oder schriftli-

cher Unterrichtungen über die Arbeit des Überwachungsteams, einschließlich seiner Besuche in Mitglied-

staaten und seiner Tätigkeiten, Bericht zu erstatten; 

 dd) sonstige vom Ausschuss festgelegte Aufgaben wahrzunehmen. 

 

Anlage II 

 Im Einklang mit Ziffer 54 dieser Resolution ist das Büro der Ombudsperson ermächtigt, nach Erhalt 
eines Antrags auf Streichung von der Liste, der von einer Person, einer Gruppe, einem Unternehmen oder 

einer Einrichtung auf der ISIL (Daesh)- und Al-Qaida-Sanktionsliste oder in deren Namen oder von deren 

Rechtsvertreter oder Rechtsnachfolger („Antragsteller“) vorgelegt wird, die nachstehenden Aufgaben wahr-

zunehmen. 

 Der Sicherheitsrat erinnert daran, dass es Mitgliedstaaten nicht gestattet ist, Streichungsanträge im Na-

men einer Person, einer Gruppe, eines Unternehmens oder einer Einrichtung an das Büro der Ombudsperson 

zu richten. 

 

Sammlung von Informationen (vier Monate) 

1. Sobald bei der Ombudsperson ein Antrag auf Streichung von der Liste eingeht, 

 a) bestätigt sie dem Antragsteller den Erhalt des Streichungsantrags; 

 b) unterrichtet sie den Antragsteller über das allgemeine N➒ ]ንrichtet sir  
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 b) Informationen, Fragen oder Bitten um Klarstellung, die diese Staaten dem Antragsteller in Bezug 

auf den Streichungsantrag zu übermitteln wünschen, einschließlich vom Antragsteller beizubringender Infor-






